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Urteil im Galerieprozess (Az.: 15 O 82/22) 

Verkündungstermin vom 19.01.2024 

 
Herr Leon L.   . / .   Galerie G. u.a. 

 
 
Die 15. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf hat am Freitag, dem 
19.01.2024, unter ihrem Vorsitzenden Dr. Jonas Küssner in dem 
Rechtsstreit 15 O 82/22 ein Teilurteil verkündet.  
 
Der Kläger ist ein in Deutschland und international überaus bekannter 

Künstler. Die Beklagte zu 1) ist eine renommierte Kunstgalerie aus 
Düsseldorf, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2) ist. Die Parteien 
sind seit Anfang 2017 über mehrere langfristige Galerie- und 
Kooperationsverträge miteinander verbunden. Sie streiten sich sowohl 
um Zahlungen im Rahmen der Durchführung der Verträge als auch um 
die Wirksamkeit und den Fortbestand einzelner Verträge. Der Kläger 
verlangt von der Beklagten zu 1) Zahlungen unter anderem aus 
Verkäufen seiner Bilder, die Herausgabe einzelner Original-Gemälde 

sowie die Feststellung der wirksamen Kündigung der Verträge. Die 
Beklagte zu 1) macht gegen den Kläger Schadensersatzansprüche 
wegen Nichterfüllung der Verträge sowie Auskunftsansprüche bezüglich 
der Verkäufe von Kunstwerken geltend. 
 

Mit Teilurteil vom 19.01.2024 hat die Kammer festgestellt, dass der 
Galerie- und Kooperationsvertag sowie weitere ergänzende Verträge 

zwischen den Parteien durch die außerordentliche Kündigung des 

Klägers beendet worden sind. Insoweit sah die Kammer im Rahmen 
einer Interessenabwägung den Ausschluss der Kündigungsmöglichkeit 

vor dem Hintergrund der zehnjährigen Vertragslaufzeit sowie der 

vertraglichen Verpflichtungen des Klägers, pro Jahr eine bestimmte 
Anzahl an Kunstwerken auf Leinwand zu erschaffen, als unwirksam an. 

Die langjährige Bindung an eine Galerie stelle eine nicht unerhebliche 

Einschränkung insbesondere der Kunstfreiheit des Klägers dar. 
Insbesondere die langfristige Verpflichtung, Kunstwerke auf Leinwand 

zu erbringen, begrenze die Möglichkeiten des Klägers, sich als junger 

Künstler auch in anderer Form auszuprobieren und seiner Kunst 
Ausdruck zu verleihen.  

 

Die Beklagte zu 1) wurde zudem zur Herausgabe von Kunstwerken, 
darunter die zu dem sog. „17 Global Goals“ gehörenden 
Originalkunstwerke, verurteilt. Die Beklagte zu 1) muss dem Kläger 
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Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Werdener Straße 1 

40227 Düsseldorf 

Telefon 0211 8306 - 0 

verwaltung@lg-duesseldorf.nrw.de 

www.lg-duesseldorf.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Verkehrsknotenpunkt: 

Oberbilker Markt  

erreichbar mit  

U-Bahn  

74 / 77 / 79 

Straßenbahn  

706  

Bus 

732 / 736 / 805 / 806 / 817 
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Seite 2 von 2 ferner Auskunft erteilen zu sämtlichen Veräußerungen von 

Originalkunstwerken.  

 
Der Kläger wurde dazu verurteilt, der Beklagten zu 1) Auskunft über die 

Verkäufe von Kunstwerken während der Vertragslaufzeit zu erteilen. 

 
Die Zahlungsansprüche der Parteien hatten teilweise Erfolg. Unter 

Abzug der Ansprüche der Beklagten zu 1) steht dem Kläger nach Ansicht 

der Kammer noch eine Restforderung in Höhe von ca. 285.000,00 € zu.  
 
Nach Erteilung der Auskünfte können die Parteien den Fortgang des 
Verfahrens beantragen und gegebenenfalls weitere Zahlungsansprüche 

geltend machen. Das Teilurteil ist nicht rechtskräftig. Die Parteien 
können gegen das Teilurteil Berufung einlegen, über welche das 
Oberlandesgericht Düsseldorf zu entscheiden hätte. 
 
 
 
Dr. Vera Drees 
Vorsitzende Richterin am Landgericht 
Pressesprecherin des Landgerichts 


